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76. VERORDNUNGEN GEMÄSS § 59 ABS. 1 UNISTG DER STUDIENKOMMISSION FÜR 

DIE STUDIENRICHTUNG TECHNISCHE MATHEMATIK AN DER FAKULTÄT FÜR 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN UND INFORMATIK DER UNIVERSITÄT 
KLAGENFURT 

 Die Studienkommission für die Studienrichtung Technische Mathematik an der Fakultät 
für Wirtschaftswissenschaften und Informatik hat in ihrer Sitzung vom 12.11.2003 
folgende Verordnungen gemäß § 59 Abs. 1 UniStG beschlossen: 

 
76a. Anerkennung von an der Universität Klagenfurt abgelegten Prüfungen aus dem 

Lehrveranstaltungsangebot der Studienrichtungen Angewandte Betriebswirtschaft, 
Geographie und Informatik für die Anwendungsfächer „Angewandte Betriebswirtschaft“ 
und „Informatik“ im Studienplan für das Diplomstudium der Technischen 
Mathematik (MBl 2001/02, Stück 20a, Nr. 287) bzw. im Studienplan für das 
Bakkalaureatsstudium Technische Mathematik und Datenanalyse (MBl 2002/03, 
Stück 22d, Nr. 239). 

 Verordnung siehe BEILAGE 1. 
 
76b. Anerkennung von aufgrund des Studienplanes für das Diplomstudium der 

Technischen Mathematik (MBl 2001/02, Stück 20a, Nr. 287) abgelegten Prüfungen für 
das Studium gemäß dem Studienplan für das Bakkalaureatsstudium Technische 
Mathematik und Datenanalyse und Magisterstudium Technische Mathematik (MBl 
2002/03, Stück 22d, Nr. 239). 

 Verordnung siehe BEILAGE 2. 
   Der Vorsitzende der o.a. Studienkommission 
   Ao. Univ.-Prof. Dr. Hermann Kautschitsch 
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